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Artikel 1*)

Änderung des Hessischen Schulgesetzes

Das Hessische Schulgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 30. Juni 
2017 (GVBl. S. 150), geändert durch Gesetz 
vom 18. Juni 2020 (GVBl. S. 402), wird wie 
folgt geändert:

1.  § 58 Abs. 5 wird durch die folgenden  
Abs. 5 und 6 ersetzt:

„(5) Kinder, bei denen festgestellt wird, 
dass sie nicht über die für den Schulbe-
such erforderlichen deutschen Sprach-
kenntnisse verfügen, sind verpflichtet, in 
dem Schuljahr, das dem Beginn der Schul-
pflicht nach Abs. 1 Satz 1 vorausgeht, ei-
nen schulischen Sprachkurs zur Vorberei-
tung auf den Schulanfang (Vorlaufkurs) zu 
besuchen. Die §§ 68 und 182 finden keine 
Anwendung.

(6) Schulpflichtige Kinder, die nicht über 
die für den Schulbesuch erforderlichen 
deutschen Sprachkenntnisse verfügen, 
können von der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter nach Anhörung der Eltern für 
ein Jahr von der Teilnahme am Unterricht 
zurückgestellt werden; Abs. 3 Satz 2 gilt 
entsprechend. Sie sind verpflichtet, einen 
schulischen Sprachkurs zu besuchen. 
Abs. 5 Satz 2 gilt entsprechend. Eine Vor-
klasse kann besucht werden, wenn ihr Be-
such nach Lage der Verhältnisse möglich 
und eine angemessene Förderung zu er-
warten ist.“

2. § 67 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a)  Nach Satz 2 wird folgender Satz einge-
fügt:

„Sie sind auch dafür verantwortlich, 
dass Kinder, die zum Besuch eines 
schulischen Sprachkurses nach § 58 
Abs. 5 Satz 1 oder Abs. 6 Satz 2 ver-
pflichtet sind, diesen regelmäßig besu-
chen.“

b)  In dem neuen Satz 4 wird die Angabe 
„und 2“ durch „bis 3“ ersetzt.

3. § 83 wird wie folgt geändert:

a)  In Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 wer-
den jeweils nach dem Wort Eltern ein 
Komma und jeweils nachfolgend die 
Wörter „künftig schulpflichtig werden-
den oder vom Schulbesuch zurückge-
stellten Kindern und deren Eltern“ ein-
gefügt.

b)  In Abs. 3 werden nach dem Wort Eltern 
ein Komma und nachfolgend die Wör-
ter „künftig schulpflichtig werdende oder 
vom Schulbesuch zurückgestellte Kin-
der und deren Eltern“ eingefügt.

4.  In § 161 Abs. 1 Satz 1 wird nach dem Wort 
„wohnenden“ die Angabe „Kinder, die nach 
§ 58 Abs. 5 Satz 1 oder Abs. 6 Satz 2 ver-
pflichtet sind, einen schulischen Sprach-
kurs zu besuchen,“ eingefügt.

5.  Dem § 181 Abs. 1 wird folgender Satz an-
gefügt:

„Ordnungswidrig handelt auch, wer dau-
ernd oder hartnäckig die Pflicht nach § 67 
Abs. 1 Satz 3 verletzt.“

6. Dem § 187 wird als Abs. 8 angefügt:

„(8) Die Verpflichtung zum Besuch ei-
nes schulischen Sprachkurses nach § 58  
Abs. 5 Satz 1 oder Abs. 6 Satz 2 besteht 
erstmalig für Kinder, die nach § 58 Abs. 1 
Satz 1 zum 1. August 2022 schulpflichtig 
werden.“

Artikel 2

Änderung der Verordnung zur Gestaltung 
des Schulverhältnisses

Die Verordnung zur Gestaltung des Schul-
verhältnisses vom 19. August 2011 (ABl.  
S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
18. Juni 2020 (GVBl. S. 402), wird wie folgt 
geändert:

1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert:

a)  In der Angabe zu § 49 wird das Wort 
„Freiwillige“ gestrichen.

b)  Nach der Angabe zu § 78 wird die An-
gabe „§ 78a Übergangsvorschrift“ ein-
gefügt.

2. § 48 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Bei den Fördermaßnahmen nach 
Abs. 1 und 2 handelt es sich um verpflich-
tende schulische Veranstaltungen.“

3. § 49 wird wie folgt geändert:

a)  In der Überschrift wird das Wort „Frei-
willige“ gestrichen.

b)  In Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „freiwilli-
gen“ gestrichen.

c)  In Abs. 4 werden das Semikolon und 
die Wörter „die Teilnahme der Kinder an 
dem Vorlaufkurs ist ihnen dringend zu 
empfehlen“ gestrichen.

4. § 53 wird wie folgt geändert:

a)  In Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter 
„sollen zum Besuch eines schulischen 
Sprachkurses verpflichtet werden“ 
durch „sind zum Besuch eines schu-
lischen Sprachkurses verpflichtet“ er-
setzt.

b)  In Abs. 2 wird die Angabe „§ 58 Abs. 5 
Satz 4“ durch „§ 58 Abs. 6 Satz 4“ und 
die Angabe „§ 58 Abs. 5 Satz 1“ durch  
„§ 58 Abs. 6 Satz 1“ ersetzt.

5. Als § 78a wird eingefügt:*) Ändert FFN 72-123
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„§ 78a

Übergangsvorschrift

§ 48 Abs. 3, § 49 Abs. 1 und 4 und § 53 
Abs. 1 und 2 sind erstmalig auf Kinder an-
zuwenden, die zum 1. August 2022 schul-
pflichtig werden.“

Artikel 3

Änderung der Verordnung zur  
Ausgestaltung der Bildungsgänge und 
Schulformen der Grundstufe (Primar- 
stufe) und der Mittelstufe (Sekundar- 

stufe I) und der Abschlussprüfungen in 
der Mittelstufe

Die Verordnung zur Ausgestaltung der 
Bildungsgänge und Schulformen der Grund-
stufe (Primarstufe) und der Mittelstufe  
(Sekundarstufe I) und der Abschlussprüfun-
gen in der Mittelstufe vom 14. Juni 2005 (ABl. 
S. 438, 579), zuletzt geändert durch Gesetz  
vom 18. Juni 2020 (GVBl. S. 402), wird wie 
folgt geändert:

1.  In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu 
§ 66 wie folgt gefasst:

„§ 66 Übergangsvorschrift“

2.  § 9 Abs. 5 Satz 3 bis 5 werden wie folgt 
gefasst:

„Kinder, bei denen festgestellt wird, dass 
sie nicht über die für den Schulbesuch er-
forderlichen deutschen Sprachkenntnisse 
verfügen, sind verpflichtet, in dem Schul-

jahr, das dem Beginn der Schulpflicht nach 
§ 58 Abs. 1 Satz 1 des Schulgesetzes vo-
rausgeht, einen schulischen Sprachkurs 
zur Vorbereitung auf den Schulanfang 
(Vorlaufkurs) zu besuchen. Schulpflichtige 
Kinder, die nicht über die für den Schul-
besuch erforderlichen deutschen Sprach-
kenntnisse verfügen, können für ein Jahr 
von der Teilnahme am Unterricht zurück-
gestellt werden. Die Zurückstellung ist mit 
der Verpflichtung verbunden, einen schuli-
schen Sprachkurs zu besuchen.“

3. Als § 66 wird eingefügt:

„§ 66

Übergangsvorschrift

Die Verpflichtung nach § 9 Abs. 5 besteht 
erstmalig für Kinder, die zum 1. August 
2022 schulpflichtig werden.“

Artikel 4

Zuständigkeitsvorbehalt

Soweit durch Art. 2 und 3 Verordnungen 
geändert werden, bleibt die Befugnis der zu-
ständigen Stellen, die Verordnungen künftig 
zu ändern oder aufzuheben, unberührt.

Artikel 5

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. 

Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 29. September 2020

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t

B o u f f i e r

D e r  H e s s i s c h e  K u l t u s m i n i s t e r

P r o f .  D r.  L o r z
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